
~ Baudirekti~~ 
Kanton Zürich 

ARV/ 97 /2009 

VERFÜGUNG 

vom 16. Jul.i 2009 

Dübendorf. Quartierplan Nr. 7, Högler (Teilrevision) 

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG) 

Der Stadtrat Dübendorf setzte die Teilrevision des Quartierplans Nr. 7, Högler am 26. Feb­ 
ruar 2009 fest. Dieser Beschluss wurde im kantonalen Amtsblatt am 6. März 2009 ver­ 
öffentlicht und den betroffenen Grundeigentümern schriftlich mitgeteilt. Gemäss Rechts­ 
kraftbescheinigung der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 17. April 2009 ist gegen 
diesen Entscheid kein Rechtsmittel eingelegt worden. Mit Schreiben vom 30. April 2009 
ersucht die Stadtverwaltung Dübendorf, Planungsabteilung um Genehmigung der Vorlage; 

Das Erschliessungskonzept des ursprünglichen Quartierplans aus dem Jahre 1953 basiert 
auf durchgehenden Strassenverbindungen beim heutigen Flurweg Kat.-Nr. 11934 und der 
Strasse „hn Langacker". Das Konzept entspricht den heutigen Vorstellungen nicht mehr. 
Es würde unerwünschter Durchgangsverkehr entstehen. Der Raum für die noch nicht reali­ 
sierten Verbindungen ist noch mit Verkehrsbaulinien gesichert. Mit der Quartierplan­ 
Teilrevision wird die Erschliessung im einbezogenen Teilgebiet abschliessend und ent­ 
sprechend den heutigen Bedürfnissen geregelt, sodass die Baureife für die noch nicht über­ 
bauten Flächen gegeben ist. 

Das Beizugsgebiet wird im Nordwesten durch die nordwestlichen Grundstücksgrenzen von 
Kat.-Nm. 11938, 11775, 11774, 140'88, 14087 und 11584, im Osten durch dieWilstrasse 
(Sammelstrasse) und im Südwesten durch die Höglerstrasse (Staatsstrasse) begrenzt. Das 
Quartierplangebiet liegt in der Bauzone gemäss rechtskräftigem Zonenplan sowie inner­ 
halb des Einzugsgebietes des sich zur Zeit in Bearbeitung befindenden generellen Ent­ 
wässerungsplanes (GEP) der Stadt Dübendorf. 

Die strassenmässige Erschliessung erfolgt von der Wilstrasse über die neue Zufahrtsstrasse 
Kat.-Nr. 17189. Nach rund 50 Metern wird ein Wendeplatz (für 8 m - Lastwagen) erstellt. 
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Die Fortsetzung zur Höglerstrasse wird so ausgestaltet, dass diese nur für Fussgänger und 
Velofahrer durchgängig ist. Die an das südöstliche Ende der Strasse „Im Langacker" 
anstossenden Grundstücke werden über diese Strasse erschlossen. Das Ende der Strasse 
,,Im Langacker" und die Zufahrtsstrasse Kat.-Nr. 17189 werden mit einem Fussweg ver­ 
bunden. Das Grundstück neu Kat.-Nr. 17191 wird mit einem Fuss- und Fahrwegrecht zu 
Lasten Kat.-Nr. 17190 mit der Zufahrtsstrasse Kat-Nr. 17189 verbunden (rückwärtige 
Erschliessung). Die bestehende Liegenschaft Kat.-Nr. 17192 bleibt ab der Höglerstrasse 
erschlossen. 

Das Quartierplangebiet befindet sich im Dübendorfer Grundwasserstrom. Gemäss Grund­ 
wasserkarte 1 :25'000, Blatt Zürich, liegt der mittlere Grundwasserspiegel auf Kote ca. 433 
m ü. M. Der Hochwasserstand ca. 3 m höher. Für allfällige Bauten im Schwankungsbe­ 
reich des Grundwasserspiegels sind gemäss § 70 des Wasserwirtschaftsgesetzes (WWG) 
und Anhang Ziffer 1.5.3 der Bauverfahrensverordnung (BVV) Bewilligungen erforderlich. 
Die kantonale Bewilligungspraxis ist dem AWEL-Merkblatt „Bauvorhaben in Grund­ 
wasserleitem und Grundwasserschutzzonen" zu entnehmen (vgl. www.grundwasser.zh.ch/ 
Bauen im Grundwasser/ Download von wichtigen Unterlagen). 

Im Zuge der Bewirtschaftung der Verkehrsbaulinien an allen Staatsstrassen werden durch 
die kantonale Volkswirtschaftsdirektion in den Bauzonen (mit Ausnahme der Kernzonen) 
die Baulinien neu festgelegt. Die Verkehrsbaulinien in den Kernzonen werden ersatzlos 
aufgehoben. Das Quartierplangebiet wird demzufolge zukünftig auf der ganzen Anstoss­ 
länge der Höglerstrasse von einem derartigen Festsetzungsverfahren betroffen sein. 

\ _ _/ 
Die Verkehrsbaulinien (RRB Nr. 1745/1953) entlang der nicht ausgeführten Fortsetzung 
der Strasse „Im Langacker" (Bereich des neuen Fussweges): und an der Zufahrtsstrasse 
Kat.-Nr. 17189 werden aufgehoben. Niveaulinien wurden im ursprünglichen Quartierplan 
keine festgesetzt. Mit der Teilrevision werden keine neuen Verkehrsbaulinien festgesetzt. 

Der Quartierplan umfasst ferner die Kostenverleger für die Verfahrenskosten und die 
Baukosten {Strassen, Wege; Grabarbeiten Werkleitungen), die Ordnung des Geldaus­ 
gleichs sowie die Bereinigung der Dienstbarkeiten. 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen(§ 5 PBG). 
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Die Baudirektion verfügt: 

I. Die vom Stadtrat Dübendorf mit Beschluss vom 26. Februar 2009 festgesetzte 
Teilrevision des Quartierplans Nr. 7 „Högler" wird gestützt auf§ 159 PBG gemäss den · 
eingereichten Akten im Sinne der Erwägungen genehmigt. 

II. Für diese Genehmigung werden folgende Gebühren nach Aufwand festgesetzt und der 
Stadtverwaltung Dübendorf (Abteilung Planung) z.Hd. des Quartierplanverfahrens 
separat in Rechnung gestellt: 

Staats- und Ausfertigungsgebühr ARV Fr. 904.00 104 103 / 83120.40.210 

III. Gegen Dispositiv Ziffer II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung 
an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden. 

IV. Die Stadt Dübendorf wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemäss §§ 6 und 159 PBG 
öffentlich bekannt zu machen. 

V. Die Stadt Dübendorf wird eingeladen, die Baulinienaufhebungen in der amtlichen 
Vermessung nachzuführen. 

VI. Mitteilung an den Stadtrat Dübendorf (für sich, zuhanden des Grundbuchamtes und 
zuhanden der beteiligten Grundeigentümer unter Beilage von sieben Dossiers), an die 
Nachführungsstelle der amtlichen Vermessung, Gossweiler Ingenieure AG, Neuhof­ 
strasse 34, Postfach, 8600 Dübendorf 1, sowie unter Beilage je eines Dossiers an das 
Amt für Verkehr/Stab/Planverwaltung und an das Amt für Raumordnung und Ver­ 
messung. 

Zürich, den 16. Juli 2009 
0904 7 5/Oki/Zst 

ARV AmtfOr 
Raumordnung und Vermessung 
Für den Auszug: 

~~~ 
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